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1.  R E C H T S G R U N D L A G E N 
 
1.1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010 
 (GBI. S. 358), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.03.2025 

(GBl. S. 25) 
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2.  Ö R T L I C H E     B A U V O R S CH R I F T E N 
 
2.1  Dachformen, Dachneigungen 

  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
   

  Dachformen und Dachneigungen sind freibleibend. 
 
 
2.2  Regenerative Energien 

  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
   

Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig, sofern keine Blendwir-
kungen auf die öffentlichen Verkehrsflächen, insbesondere die L 435, 
ausgehen. 

 
 
2.3 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
   

Festgesetzt ist:   
 
 Grelle, spiegelnde und fluoreszierende Oberflächen sind nicht 

zulässig. 
 
 Von Fassaden und Dachflächen dürfen keine Blendwirkungen 

auf die öffentlichen Straßenflächen entstehen (insbesondere die 
Landstraße L 435). Die Verwendung von Spiegelglas ist in die-
sen Bereichen nicht zulässig. 

 
 

2.4  Werbeanlagen 
(§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

   
  Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
   

Lauf-, Wechsel- und/oder Blinklichtanlagen sind nicht zulässig. 
   

Von Werbeanlagen darf keine Blendwirkung auf die Landesstraße  
L 432 ausgehen.  
 

 
2.5          Außenantennen und Versorgungsleitungen 

(§ 74 (1) Nr. 4 und Nr. 5 LBO) 
 
Festgesetzt ist: 
 
 Stromfreileitungen sind für neu zu erstellende Gebäude nicht zu-

lässig. 
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2.6          Einfriedungen 

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
 
Festgesetzt ist:   

 
 Von öffentlichen Verkehrsflächen und landwirtschaftlichen ge-

nutzten Flächen sind mindestens 0,5 m Abstand einzuhalten. 
 
 Zäune sind bis zu einer Höhe von maximal 2,0 m zulässig. 

 
 Solarzäune sind von den Festsetzungen ausgenommen. 

 
 
2.7          Stellplätze und private Verkehrsflächen 

(§ 74 (2) Nr. 6 LBO) 
 
2.7.1  Oberflächenabschluss 
 

Stellplätze für PKW sind mit einem wasserdurchlässigen Oberflä-
chenabschluss auszubilden, sofern kein Gefährdungspotential auf-
grund des betrieblichen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 
gegeben ist. 
 
Stellplätze und Rangierflächen für LKW sind mit einem wasserun-
durchlässigen Oberflächenabschluss auszubilden und an den 
Schmutzwasserkanal anzuschließen. 
 

 
 
2.8          Regenwasserbehandlung 

(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 
 
 Regenwasser aus Dach-, Hof und Straßenflächen ist in die Re-

genwasserkanäle einzuleiten und den Retentions- und Filteran-
lagen zuzuführen. 

 
 Freiflächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umge-

gangen wird, sind an den Schmutzwasserkanal anzuschließen. 
 

 
3. H I N W E I S E 
 
3.1 Kanalhausanschlüsse 
 

Kanalhausanschlüsse für Gebäude, die mit ihren Ablaufeinrichtungen 
unterhalb der Rückstauebene liegen, sind mit Hebeanlagen oder 
Rückstauverschlüssen zu versehen. 
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3.2 Dränungen 
 

Im Falle des Anschnitts von Dränungen, Frischwasserleitungen oder 
Grund - bzw. Quellwasseraustritte, ist deren Vorflut zu sichern, bzw. 
wiederherzustellen.  

 
 
3.3 Gewerbliche Abwässer 

 
Eventuell anfallende wassergefährdende Abwässer bedürfen einer 
besonderen Behandlung. Das Reinigungsverfahren ist im Einzelfall 
mit dem Landratsamt Zollernalbkreis (Wasserwirtschaftsamt) abzu-
stimmen. 

 
 
3.4 Geotechnik 
 

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich der Posidonien-
schiefer-Formation sowie der Jurensismergel-Formation. Diese sind 
lokal von Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen unbekannter Mäch-
tigkeit überlagert. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwin-
den (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Mit Öl-
schiefergesteinen ist zu rechnen. Auf die bekannte Gefahr möglicher 
Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Öl-
schiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewie-
sen. Die Ölschiefer können betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- 
bzw. Schichtwasser führen. Eine ingenieurgeologische Beratung 
durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingenieurbü-
ro wird empfohlen. 
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